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Schulinterner Nachweis zur Befreiung von der Testpflicht 

 
(Achtung! Dieser Nachweis ist nur für den internen Gebrauch an der WHS gültig!) 

 
 
 

 Daten Schüler*in: 
 

 

Name, Vorname:       

Geburtsdatum:       

Klasse:       

Klassenleitung:       

 
 

 
Obenstehende Person ist auf Grund folgender Sachlage von der schulinternen Testpflicht 
befreit: 
 

 Genesen am       
(Erkrankung muss min. 28 Tage und max. 6 Monate zurückliegen) 

 
 Zweite Impfung erhalten am       

(Impfung muss mind. 14 Tagen zurückliegen) 

 
 Genesen am       und Impfung zur Vervollständi- 

gung des Impfschutzes erhalten am       
(Einzelne Impfung 6 Monate nach Genesung möglich, Impfung muss 
mind. 14 Tage zurückliegen) 

 
 

Der Nachweis über Genesung/Impfung lag vor. 
 
 

 
 

    Datum, Unterschrift Schüler*in    Datum, Unterschrift Schulleitung 
        Schulstempel    
 
 
 
 
 

Interne Bearbeitungsvermerke, bitte nicht ausfüllen 

 Kopie des schulinternen Nachweises in Schülerakte  Kopie des schulinternen Nachweises an Klassenleitung 
 Kopie Nachweis vollständige Impfung / Genesung in  Schülerakte  Eintragung in Excel-Liste 
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Rechtsgrundlagen 

§ 3 der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus  
(Corona-Einrichtungsschutzverordnung): 

 

(4a) Erläuterungen zur Testplicht für Schülerinnen und Schülern 

(4b) Erläuterung von Ausnahmen zur Testpflicht für Schülerinnen und Schülern 

(4c) Erläuterungen zur Testpflicht für Schulpersonal 

 
(4d) Auf Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Lehrkräfte und sonstiges Personal finden die 

Abs. 4a bis 4c keine Anwendung, wenn sie  

1. geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung oder  

2. genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 4 und 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung  

 
sind. 

 

§ 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung  
(SchAusnahmV) 

 
 

Im Sinne dieser Verordnung ist  

2. eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Impfnachweises ist,  

3. ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (…) in verkörperter oder digitaler Form, wenn die 

zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet 

(…) genannten Impfstoffen erfolgt ist, und  

a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet (…) veröffentlichten Anzahl von 

Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der 

letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder  

b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht,  

4. eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Genesenennachweises ist,  

5. ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (…) in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende 

Testung durch eine Labordiagnostik (…) (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden (…)) erfolgt ist 

und mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt 

 


